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Beschlussantrag: 
Neufassung der Gebührensatzung über die Benutzung der 
Kinderbetreuungseinrichtungen der Stadt Oestrich-Winkel 

Nr: 2002/0180 

Die Gebührensatzung zur Benutzung der Kinderbetreuungseinrichtungen der Stadt Oestrich-
Winkel wird wie vorgelegt beschlossen. 
 
 
 
Begründung: 
Durch die Schaffung einer weiteren Kinderbetreuungseinrichtung im Stadtwerkegebäude Rieslingstraße 30 
musste die Gebührensatzung angepasst werden. 
Mit den Trägern wurde die Gebührenerhöhung um 5,00 € ab 01.10.2003 vereinbart. 
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